
KELAG-FISCHER-UNIQA-KINDER-CUP

Genehmigungsnummer 1AL007

SC Bad Kleinkirchheim

SC Bad Kleinkirchheim

09.01.2022

Slalom in 2 Durchgängen

ab 07:30 Uhr im Haus des Sports (Zielhaus)

Liftbeginn 08:30 Uhr

Besichtigung 09:00 bis 09:30 Uhr

10:00 Uhr

Strohsack

vor dem Haus des Sports

U8 - U12 weiblich und männlich

SC Bad Kleinkirchheim

Nenngeld Kinder Euro 13,00

Samstag, 08.01.2022, 17:00 Uhr, Haus des Sports

Mobil +43 (650) 3064919 Haus des Sports

ZIELRAUM

Klaus PERTL

Christian PAYER

Max DORFER

Iris SARINGER

Christian GOERTSCHACHER

Werner KLEINSASSER

Gustav STEINWENDER

Harald KLEINSASSER

Durchführung lt. WO; der Veranstalter lehnt jede Haftung

gegenüber Teilnehmer/innen und Dritten ab.

ÖSV-SKICARD wird kontrolliert, Sturzhelmpflicht!!!

Absagen oder Änderungen erfahren sie unter:

Mobil +43 (664) 3856351

www.skiverband-kaernten.at

Name des Veranstalters

Start

Name der Veranstaltung

Das Rennen findet unter Einhaltung der jeweils gültigen 
Covid Bestimmungen statt!

Nennungschluß

per email

Freitag, 07.01.2022, 12:00 Uhr; ausschließlich über Skizeit!

office@sc-bkk.at

Rennsekretär

Schiclub Bad Kleinkirchheim

Kirchheimer Weg 1

9546 Bad Kleikirchheim

ZVR-Zahl: 228766629

Einladung und Ausschreibung zum 
KELAG-FISCHER-UNIQA-KINDER-CUP

Startnummernausgabe

Zeitplan der Veranstaltung

Ort und Zeit der Mannschaftsführersitzung

Name des durchführendes Vereines

Datum der Veranstaltung

Die zur Austragung kommenden Wettkämpfe

Siegerehrung

Strecke

Startrichter

Zielrichter

Chef Zeitmessung

Programmänderungen

Hinweise

Sonstige Bestimmungen

Rennleiter

Chef Torrichter

Nennungen ausschließlich an

Offizielle Anschlagtafel

Name des Chefkampfrichters

Teilnahmeberechtigung

Streckenchef

Ort und Telefonnummer des Rennbüros



Information über Sportergebnismanagement

Information über Ton- und Bildaufnahmen

Sonstige Bestimmungen COVID:

siehe Präventionskonzept.

Bestimmungen DSGVO - Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten

Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer 
vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f 
DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-
/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme 
an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 
Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und 
berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.

Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 
DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- 
und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, 
die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne 
zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens 
vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und 
auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen 
nicht ungebührlich verletzt.

Die Vorgaben hinsichtlich aktueller Covid-19-Verordungen sind verpflichtend einzuhalten. Für den 
Spitzensport als auch für die "berufliche Tätigkeit" gelten gesonderte Maßnahmen. Der ÖSV gibt für 
Athleten Trainer und Betreuer eine 2,5-G Regel vor. Ausnahmen (Kinder bis 12 Jahre --> kein Nachweis, 
Kinder und Jugendliche 12-15 Jahre --> HOLIDAY-NINJA-PASS).

Die Gesundheitsfragebögen sind schriftlich in Papierform vorzulegen erst dann werden die Startnummern 
ausgegeben. Für die Betreuung der Athleten werden pro Verein insgesamt 2 Akkreditierungen für den 
Startbereich bzw. Rennstrecke ausgegeben.

ACHTUNG: Bei sehr kritischer Covid-19-Infektionslage behält sich der LSVK bzw. SC Bad Kleinkirchheim eine 
eventuelle Absage der Veranstaltung vor!

1AL007

Schiclub Bad Kleinkirchheim

Kirchheimer Weg 1

9546 Bad Kleikirchheim

ZVR-Zahl: 228766629

Einladung und Ausschreibung zum 
KELAG-FISCHER-UNIQA-KINDER-CUP



 

Öffentlichkeitsarbeit h.winkler@skiverband-kaernten.at durch den Veranstalter.

auernighp@yahoo.com
durch den Veranstalter.

Punktereferent kuchling@skiverband-kaernten.at

Sekretariat des LSVK office@skiverband-kaernten.at

Ergebnislisten sind als pdf.- und xml-Dateien zu senden an:

Schriftführer LSVK h.winkler@skiverband-kaernten.at durch den Veranstalter.

Kapfrichter- und

Kurssetzung:

Nur in Absprache mit zuständigen Landestrainer.

Der Veranstalter und der durchführende Verein übernehmen keine wie immer geartete 

Haftung für Unfälle und deren Folgen, auch nicht gegenüber dritten Personen.

Teilnehmer aus anderen Bundesländern starten nur mit Genehmigung der Sportwarte.

Der LSVK-Beitrag von Euro 2,00 (für Kippstangen, Torflaggen, Sicherheitspaket, etc.), der in 

diesen Nenngeldbeträgen inkludiert ist, wird am Ende der Saison den durchführenden Vereinen 

außer Nordisch) pro gemeldeten Läufer anhand der Bewerbsstatistik vorgeschrieben.

Die nennenden Vereine haften für eine ausreichende Versicherung bzw. ÖSV-

Mitgliedschaft der Wettkämpfer. Nennungen nur mit offiziellen ÖSV-Nennlisten (Alpin 

Nennprogramm).

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN
KELAG-FISCHER-UNIQA-KINDERCUP

Die Wettkämpfe werden nach den Bestimmungen der Wettkampfordnung des 

Österreichischen Skiverbandes durchgeführt. Startberechtigt sind nur Mitglieder des 

Österreichischen Skiverbandes mit gültigem Mitgliedsausweis. 

Für die Landescup-Rennen wird der Nenngeldbetrag für Kinder bis Jugend mit Euro 13,00 

(Nenngeld lt. ÖSV Gebührentabelle € 6,00, Cupgebühr € 5,00 und LSVK-Beitrag € 2,00), 

ab der Juniorenklasse bis Allg. Klasse Euro 15,00 (Nenngeld lt. ÖSV Gebührentabelle € 9,00, 

Cupgebühr, € 4,00 und LSVK Beitrag € 2,00) fixiert. 

(Beschluss und Präzisierung JHV 2015). 

durch den Veranstalter. 


